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RATSERKANNTNIS[VON AMMANN RESP. STABFUEHRER UND RAT DER STADT

ZUG] IN EINEM STREIT ZWISCHEN KIRCHMEIER GERMAN
KNUESEL VON GANGOLFSWIL UND DESSEN SCHWAEGERN

"Jst vor denn Mein Gnädigen Herren undt Oberen ersehinen Kilehmeyer [ von Risch]

German Knüssel aus der Vogtey Gangoldschweil mit beystand Hr . Obervogt undt

Fürspräah Caspar Landtwing ^3 Hr . Major Carl Caspar Weissenbach undt Kilehmeyer

Hanns Melchior Schreiber [ Schriber ] aus gedachter Vogtey 3 undt lasst durch
is&Yi

sein . . . Fürspräah vor - undt anbringen 3 wie dass Er verwichnen 3 . dises

Monats ein Vergleich undt Accord mit seinen Schwägeren getroffen . . . so wohl

wegen seines bruders [ Bartholomäus Knüsel ] des Stummen 3 als auch des Vätter-

lichen Erb - Guets halber ( laut theil Brieffs ) welchen Accord undt Vergleich

Sie aber nicht nachgelebt 3 sonderen gäntzlich darwider gehandlet haben . Ver¬

meine also 3 dass Er hiemit auch nit schuldig seye solchen zue halten . Setze

hiermit zum Rechten : Erstlichen 3 weilen seine Schwägeren von seinem bruder

Barthli dem Stummen wegen der erhaltimg Jährlich Kostgelt versprochen haben

zue bezahlen ein hundert gülden 3 welches Sie nicht allein nicht gehalten 3

sonderen Jhne von Jhne hinweg genommen 3 undt was Er zue Jhnen gebracht 3 ver-

schwigen undt behalten haben.

Zum anderen setze Er Kilehmeyer in das Recht : dass sein Lieber Vatter seelig

Etlich undt Viertzig Jahr von seiner Mutter seelig guet genutzet habe Sechs¬

zehenhundert Gulden 3 so Jhme als Einiger Sohl allein Zuständig ware 3 undt in

der Erbs - Vertheihmg nichts darvon begehrt habe undt anno ah nichts fordere.

Ueber das habe sein Lieber Vatter seelig von A° 1688 wegen Jhme eingezogen
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undt empfangen . . . [ 2382 ] gülden Capital undt solches genutzet , bis in A° .

1712 . Jahrs . Darvon Er niemahlen kein einigen Nutzen gehabt habe ; hoffe

aber die Mein Gnädig Herren werden Jhne bey solchen Beschaffenheiten in gnaden

ansäheyi , undt was billich undt recht seye , zuerkenneii . Eyitgegen seine Schwä-

geren mit Beystandt Herrn Landtvogt [ = Obervogt von Hünenberg ] Heinrich Beut¬

ler [Bütler ] undt hr . Amman Carl Augustin Sidler von Küssnacht lassen durch

Jhren erlaubten Fürsprech auch Vorbringen , dass alles , was oben angezogen

worden , seye eine freündliche Vereinbahrung undt überkommnus gewesen ; den

Stummen betreffent : habe es den Verstandt gehabt , das Er seyn könne , wo er

sein Willen habe , dass es denrne also wollen Sie solches bescheinen zue können.

Darauff Kilchmeyer Johann Melchior Schreiber weitläuffig vorgebracht , wie es

(lauth gemachtem theilbrieff ) härgegangen , undt wie Sie sich zue allen theilen

vereinbahret . . . haben , wie auch , dass die Schwägeren Jhme dem Kilchmeyer den

Sturmen ohne Vorbehalt undt bedingnus (aussert dass Er Jährlichen von Jhme ^

ein hundert gülden solle zu beziechen haben ) verdinget . Ueber welches Under-

vogt Adam Bütler undt Vierer Carl Frantz Werder umb etwas den Bericht erthei-

let , auch haben solches bezeüget beyde Kilchmeyer Andreas undt Frantz die

Knüssler . Jst also von Mein Gnädigen Herren nach Lang verhörter Klag , Antwort,

Red - undt widerred , gefertigten Kundtschafften undt geschehenem Recht - Satz

. . . Erkennet worden . Erstlichen , weilen Sie die Schwägeren dem Kilchmeyer den

Accord nicht gehalten und den Sturmen underricht , dass Er den nächstanderen

tag bey seinem Schwager Hanns Schwertzmann die einkehr genommen hat , Solle

der gemachte bericht Oberkeithlich auffgehäbt seyn , undt solle aus der gemei¬

nen Massen von allen fünff Erben dem Kilchmeyer German Knüssel Sibenhundert

gülden gleich bezahlt werden . Zum anderen , weilen der Hanns Schwertzmann Jhme

dem Stummen underschlupff gegeben undt noch darzue Jhme Barthli dem Stummen

den Schlüssel und anders abgenommen , undt solches seinem Schwager Kilchmeyer

German nicht hat angezeigt , solle Er Jhme Kilchmeyer acht thaler . . . bezahlen.

Was aber den Stummen anbelanget , Könne undt möge Er seyn , wo es Jhme beliebig.

Jedoch solle sein Kostgelt höcher nicht seyn . . . als fünff undt Sibenzig gül¬

den , undt das für ein undt alle Jahr , so lang Er nicht bey seinem bruder ^

Kilchmeyer sich befinden . . . wurde ; Wann aber der Stumme sieh widerumb zue

seinem bruder Kilchmeyer begeben . . . wolte , solle Jhme alsdann die einhundert

gülden ( laut gemachtem accords ) Jährlich für das tischgelt bezahlt werden,

undt fürohin sein gebottner Vogt seyn undt verbleiben . "

Heinrich [Damian Leonz ] Zurlauben,

Stadtschreiber [von Zug]
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1) War von 1693 - 95 Obervogt von Gangolfswi -l

Kopie , von Heinrich Damian Leonz Zurlauben - AH 5 , 364 - 365
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